
Bestatigung nebst dem Nachtrage zu dem Statute durch die Gesetz Sammlung
bekannt gemacht werden soll.

Gegeben zu Berlin, den 16. Februar 1844.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Bodelschwingh.

Nachtrag
in dem Statute der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft,

in Betreff der Verausgabung von 400,000 Thaler Prioritäte-Aktien.

S. 1.

D. laut s. 4. des Statutes für die Ausführung der Eisenbahn von

Breslau nach Schweidnitz und Freiburg sestgesetzte Gesellschaftssonds von
1,500,000 Thaler wird um die Summe von 400,000 Thaler, miehin bis zu
dem Gesammtbetrage von 1,000,000 Thaler erhöht.

Da hiervon die Summe von 1,500,000 Thaler durch Stamm-Aktien
aufgebracht ist, so ergiebt sich ein an dem Fends sehlender Betrag von 400,000 Tha-
ler, welcher durch Ausgabe von 2000 Stück Prioritäts-Aktien, jede zu 200 Thaler
unter den nachfolgenden Bedingungen beschafft werden soll.

 -

Die Prioritäts-Aktien werden in fortlaufenden Nummern von I bis 2000

gegen sofortige Einzahlung ihres vollen Neunwerthbetrages nach dem Lilt. A.
anliegenden Schema, auf weißem Pergamente oder Papiere mit schwarzem
Drucke, ausgegeben, und erhalten Zinskoupons nach dem beigefügtem Schema
Lilt. B., auf weißem Papiere mit rorhem Drucke, auf 10 Jahre.

Die Priorirärs-Aknen, so wie Koupons werden von zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrathes und dem Rendanten unterzeichnet, und auf der Räöckseue
der Aktien wird dieser Nachtrag abgedruckt.

. J.

DiePrioritats-Aktien werden mit4Prozentjahrlich verzinset und die Zinsen in
halbjahrlichen Termmen am 2. Januar und1. Juli jeden Jahres in Breslau gezahlt.

An den Dividenden nehmen diese Prioriräks-Aktien keinen Anthiel. Da-

gegen haben sie für Kapital und Zinsen das Vorzugsrecht vor den Stamm-
Aktien nebst deren Zinsen und Dividenden. Zinsen von Priorikäts-Aktien, deren
Erhebung innerhalb 4 Jahren von dem in dem betreffenden Koupon bezeichne-
Zahlungstage nicht geschehen ist, verfallen zum Vortheile der Gesellschaft.

4

Die Prioritäts-Aktien unterliegen der Amortisation, wozu allfährlich die
Summe von 2000 Thaler unter Zuschlag der durch die eingelssten Prioritäks-Aktien
ersparten Zinsen aus dem Ertrage des Eisenbahn-Unternehmens verwendet wird.

Die Zurückzahlung der zu amortisirenden Aktien erfolgt am 1. Juli je-

den Jahres, zuerst im Jahre 1846. Ecs bleibt jedoch der General= Dersamm-
ung
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lung der Eisenbahn-Gesellschaft vorbehalten, den Amortisationsfonds zu verstär-
ken, und so die Tilgung der Prioritäts-Aktien zu beschleunigen. Auch steht der

Eisenbahn-Gesellschaft das Recht zu, außerhalb des Amortssackonsperfahren
sämmtliche alsdann noch validirende Prioritäks-Aktien durch die öffentlichen Blät-
ter zu kündigen und durch Zahlung des Nennwerthes einzulösen. In beiden
Fällen bedarf es nicht nur der Genehmigung des Staates, sondern es wird
auch der Bestimmung desselben die Art der Kündigung, Feststellung der Kün-
digungsfrist und der Rückzahlungstermin überlassen.

Ueber die geschehene Amortisation wird dem für das Eisenbahn-Unterneh-
men bestellten Königlichen Kommissarius alljährlich ein Nachweis vorgelegt.

4. .

Obgleich die Inhaber der Prioritckts-Aktien, als solche, Mitglieder der
Eisenbahn-Gesellschaft sind, so sollen sie doch in solgenden Fällen den Nennwerth
dieser Aktien, unter Ausscheidung aus der Gesellschaft, von derselben zurückzu-
fordern berechtigt seyn:

a) wenn ein Jahlungstermin länger, als 3 Monate unberichtigt bleibt,
b) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn länger als 6 Monatke

ganz aufhört,
c) wenn gegen die Eisenbahn=Gesellschaft Schulden halber Exekution voll-

streckt wird,
d) wenn Umstände eintreten, die einen Glaubiger nach allgemeinen gesetzli-

chen Grundsätzen berechrigen würden, einen Arrestschlag gegen die Ge-
sellschaft zu begründen,

e) wenn die im 5. 4. festgesetzte Amortisation nicht inne gehalten wird.

d den Fallen zu a. bis d. bedarf es einer Kundigungsfrist nicht, sondern das
apital kann von dem Tage ab, an welchem einer dieser Falle eintritt, zuruck-

gefordert werden, und zwar:

zu a) bis zurZahung des betreffenden Zinskoupons,
zu b) bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transportbetriebes,
zu c) bis zum Ablause eines Jahres, nach Aufhebung der Erekunon,
zu d) bis zum Ablaufe eines Jahres, nachdem jene Umstände aufgehört haben.

In dem sub e. vorgedachten Falle ist jedoch eine dreimonatliche Kündigungsfrist
zu beobachten; auch kann der Inhaber einer Prioritäkts-Aktie von diesem Kün-
digungsrechte nur innerhalb 3 Monaten von dem Tage ab Gebrauch machen,

wo die Sblun des Amortisationsquantums hältte startfinden sollen. 6
ei Geltendmachung des vorstehenden Rückforderungsrechts treten die

rioritcktsaktien-Inhaber in das Verhdliniß von Gldubigern gegen die Gesell-
chaft und sind als solche befugt, sich an das gesammte bewegliche und unbeweg-

liche Termögen derselben zu halren.
S. 6.

So lange nicht die gegenwärtig kreirten Prioritäts-Aktien eingelöst, oder
der Einlösungsgeldberrag gerichtlich deponirt ist, darf die Gesellschaft keines ihrer
Grundstücke, — welches zum Bahnkörper gehört, — vercußern, auch eine wei-

tere Aktien-Emittirung oder ein Anleihegeschäft nur dann unternehmen, wenn den

Prioritäks-Aktien der jetzigen Emittirung für Kapital und Zinsen das Vorrecht
(Nr. 2128.) 10“ vor
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vor den ferner auszugebenden Aktien oder der aufzunehmenden Anleihe reservirt
und gesichert ist.

S. 7.

Die Nummern der nach der Bestimmung des *. 4. zu amortisirenden
Aktien werden jährlich im April durch das Loos bestimmt und sofort öffentlich
bekannt gemacht.

#5 S.
Die PVerloosung geschieht durch das Gesellschafts-Direktorium in Gegen-

wart zweier vereideter Notare in einem, 14 Tage vorher zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringenden Termine, zu welchem den Inhabern der Prioritäts-Aktien der
Zutritt gestattet wird

S. V.

Die Auszahlung der ausgelooseten Aktien, erfolgt an dem im §. 4. dazu
bestimmten Tage in Breslau, von der Gesellschaftskasse, nach dem Nominal-
Werthe, an die Porzeiger der Aktien, gegen Auslieferung derselben.

Mit diesem Tage hört die Verzinsung der ausgeloosten Prioritäkts-Aktien
auf. Mit letzteren sind zugleich die ausgereichten, noch nicht fälligen Zinskoupons
einzuliesern. Geschieht dies nicht, so wird der Betrag, der fehlenden Zinskou-

pons von dem Kapitale gekürzt und zur Einlsung der Koupons verwendet.
Die im Wege der Amort#sation eingelösten Aktien sollen in Gegenwart

zweier vereideter Notare verbrannt, und daß dies geschehen, durch die öffentlichen
Blctter bekannt gemacht werden.

Die Aktien aber, welche in Folge der Rückforderung (. ö.) oder Kün-
digung (§. 4.) außerhalb der Amortisation eingelöst werden, kann die Gesell-
schaft wieder ausgeben.

8. 10.

Diejenigen Prioritats--Aktien, welche ausgelooset oder gekundigt sind, und,
der Bekanntmachung durch die offentlichen Blatter ungeachtet, nicht binnen

4 Jahren nach dem Iadlungstermine zur Einlösung präsentirt sind, werden im
Wecge des gerichtlichen Verfahrens mortifizirt. Es sollen aber bei jeder allfähr-
lichen Amorkisation nicht nur die Nummern der alsdann ausgelooseten, sondern
auch diejenigen der schon früher ausgelooseten, noch nicht abgehobenen und noch
nicht gerichtlich mortifizirten Prioritäkts-Aktien bekannt gemacht werden.

S. 11.

Die in den #. 4. 7. 8. 9. vorgeschriebenen, öffentlichen Bekannemachun-

gen erfolgen durch zwei Breslauer Zeitungen, die Allgemeine Preußische Zeitung
und eine auswärtige Zeitung.

5S. 12.

Die Inhaber der Prioritäts-Aktien sind zwar berechtigt, an den General-
Versammlungen Theil zu nehmen, aber weder stimm= noch wahlfähig. Alle
übrigen Bestimmungen des Gesellschaftsstaturtes vom 16. März 1842., so weit
sie nicht durch den gegenwärtigen Plan und durch die vorstehenden Bedingungen
gechndert sind, finden auch auf die Prioritckts-Aktien Anwendung.

Breslau, am 11. Dezember 1843.

Litt. A.



Litt. A.

Prioritäts-Aktie
der

Breslau-Schweidmtz-Frciburger Eisenbabn-Gesellschaft.

über

200 Thaler Preuß. Kourant.

Inhaber dieser Aktie hat auf Höhe des obigen Betrages von Zweihundert Tha-

lern Preußisch Kourant Antheil an dem in Gemäßheit Allerhöchster Genehmigung

und nach den umstehenden Bestimmungen emittirten Kapitale von

Thalern Prioritäts = Akltien der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-

Gesellschaft.

Breslau, den ten

Der Verwaltungs-Rath der Breslau-Schweidnitz-Freiburger

Eisenbahn-Gesellschaft.

(Namen.) Eingetragen im Aktienbuche Fol

Der Rendant (Namen.)

Litt B.



Litt. B.

Schema zu den Koupons, welche auf 10 Jahre mit ausgegeben werden.

Erster Zinskoupon
der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Prioritats-Aktie

*r-
zahlbar am Iisten Juli 1844.

Juhaber dieses empfängt am 1. Juli 1844. die Zinsen der oben benannten Prioritäts-

Aktie über 200 Thaler mie Bier Theler.

Breslau, den ten

Der Verwaltungs-Rath der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn=

Gesellschaft.

##ur r ung innerhalb #à Jahren von dem in dem Eingetragen
betreffenden Kou elchneten Jahlungstage nicht geschehen ist, Kouponbuche
verfallen zum Berr ver Gesellschaft. V

(Nr. 2429.)


	Nachtrag zu dem Statute der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft,  in Betreff der Verausgabung von 400,000 Thaler Prioritäts-Aktien.  (Vom 11. Dezember 1843.)
	Litt. A.  [Schema zu der] Prioritäts-Aktie der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft.
	Litt. B. Schema zu den Koupons,  welche auf 10 Jahre mit ausgegeben werden.


